
33. Jahrgang                                                   Freitag, 27. Dezember 2024                                 Sonderausgabe

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landrat des Landkreises Mittelsachsen am 26. Januar 2025

und für einen etwa notwendig werdenden zweiten Wahlgang am 23. Februar 2025
1. Die Wählerverzeichnisse zur Landratswahl für die Wahlbezirke der

Großen Kreisstadt Rochlitz und der Gemeinden Königsfeld,
Seelitz und Zettlitz werden in der Zeit vom 06. bis 10. Januar 2025
während der allgemeinen Öffnungszeiten
Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Rochlitz, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 101,
Markt 1, 09306 Rochlitz (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur
Einsichtnahme bereitgehalten. 
Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtigte von
der Stadtverwaltung Rochlitz einen Auszug aus dem Wählerver-
zeichnis über die zu ihrer oder seiner Person eingetragenen Daten
verlangen. Jede und jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder
Vollständigkeit, der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat sie oder er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegi-
ster ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat. Für einen gegebenenfalls erforderlich
werdenden zweiten Wahlgang wird dasselbe Wählerverzeichnis
genutzt; eine nochmalige Auslegung erfolgt nicht.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann innerhalb der unter Punkt 1 genannten Öffnungszeiten, späte-
stens am 10. Januar 2025 bis 12:00 Uhr bei der Stadtverwaltung
Rochlitz, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 101, Markt 1, 09306 Rochlitz,
einen Antrag auf Berichtigung stellen.
Der Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind
oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung können sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 05. Januar 2025 eine Wahlbenachrich-
tigung. Diese gilt auch für einen gegebenenfalls erforderlich werden-
den zweiten Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden
grundsätzlich nicht versendet.

Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins.
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum
angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barriere-
frei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm
gekennzeichnet. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses stellen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, ihr oder sein
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in
einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises Mittelsachsen oder
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1 alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,
5.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bis zum 10.
Januar 2025 versäumt haben (§ 4 Abs. 2 und 3 des Kommunal-
wahlgesetzes),

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Frist zur Einsichtnahme am 10. Januar 2025 entstanden ist oder

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Stadtverwaltung Rochlitz gelangt ist.

Der Antrag kann für die Wahl und für einen etwaigen zweiten Wahl-
gang gestellt werden. Für diejenigen Wahlberechtigten, die für die
erste Wahl einen Wahlschein erhalten haben, werden von Amts
wegen für den zweiten Wahlgang Wahlscheine ausgestellt.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 24. Januar 2025, 16:00 Uhr, und für einen
etwaigen zweiten Wahlgang bis zum 21. Februar 2025, 16:00 Uhr,
bei der Stadtverwaltung Rochlitz, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 101,
Markt 1, 09306 Rochlitz mündlich, schriftlich oder elektronisch
beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag bis zum Wahltag bzw. bis zum Tag
des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, bei der Stadtverwal-
tung Rochlitz unter vorstehender Anschrift gestellt werden.
Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem Tag des
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etwaigen zweiten Wahlgangs von 10:00 bis 12:00 Uhr ein neuer
Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag bzw.
bis zum Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu
berechtigt ist. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder
mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung
können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Bei persönlicher Abholung des Wahlscheines besteht für die oder
den Wahlberechtigten die Möglichkeit, die Briefwahl an Ort und Stel-
le auszuüben.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadtverwaltung Roch-
litz vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe ihrer
Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfelei-
stung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Rochlitz, den 12.12.2024

Frank Dehne, Oberbürgermeister

Datenschutzrechtliche Hinweise
1.

a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder
Beschwerde gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bear-
beitung des Antrages bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverord-
nung i. V. m. § 4 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der Sächsi-
schen Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt
die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Daten-
schutz-Grundverordnung i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommunalwahl-
gesetzes und den §§ 12 und 13 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins
und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen
ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen perso-
nenbezogenen Daten zur Prüfung der Bevollmächtigung und der

Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahl-
scheins bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunter-
lagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e
der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes und den §§ 13 Absatz 2 und 14 Absatz 4 und 6 der
Sächsischen Kommunalwahlordnung.

d) Die Stadt führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz
8 der Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für
ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der Sächsischen
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmäch-
tigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4
Satz 5 der Sächsischen Kommunalwahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustel-
len. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antra-
ges auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändi-
gung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen Bevoll-
mächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Die Stadtverwaltung Rochlitz ist für die Verarbeitung der angegebenen
personenbezogenen Daten verantwortlich. Die Kontaktdaten des
behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:
ComSo IT-GmbH, Herr Steffen Klinkicht, Poststraße 18, 
08393 Meerane

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist
Empfänger der personenbezogenen Daten für die Kommunalwahlen das
Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg,
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprü-
fung/Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechtsaufsichtsbe-
hörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsge-
richtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden
und andere Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der
ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevollmächtigten
und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von sechs
Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht nach 
§ 62 Absatz 2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch ange-

fochten ist oder
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat

von Bedeutung sein können.
6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende

Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten

(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezo-

genen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten-

schutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener

Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften,
insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme in
das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4 Absatz 2 des
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen
Kommunalwahlordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch und
die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 4 Abs. 3 und 4 i. V .m. §
9 Absatz 1 der Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und die
Löschungsfristen (siehe Punkt 5).

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Beschwerden
an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte (Postan-
schrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach
11 01 32, 01330 Dresden, E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Rochlitz
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Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Rochlitz

Bekanntmachungen der Gemeinde Königsfeld

Satzung der Gemeinde Königsfeld
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab 01.01.2025 – Hebesatzsatzung –

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabgabenge-
setz (SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat in der Sitzung am 12.12.2024 (mit
Beschluss Nr. 10/2024) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Königsfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer-
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge

2. Für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Königsfeld, den 13.12.2024

Frank Ludwig 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung zur Satzung der Gemeinde Königs-
feld über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewer-
besteuer ab 01.01.2025 (Hebesatzsatzung) nach § 4 Abs. 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn: 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist,

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der Frist eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Königsfeld, den 13.12.2024 Frank Ludwig, Bürgermeister  

Satzung der Großen Kreisstadt Rochlitz
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab 01.01.2025 – Hebesatzsatzung –

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabgabenge-
setz (SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.11.2024 (mit
Beschluss Nr. 23/2024) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Stadt Rochlitz erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbe-
sitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes
und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerge-
setzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge

2. Für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Rochlitz, den 27.11.2024

Frank Dehne 
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung zur Satzung der Großen Kreisstadt
Rochlitz über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und
Gewerbesteuer ab 01.01.2025 (Hebesatzsatzung) nach § 4 Abs. 4
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn: 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist,

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der Frist eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rochlitz, den 27.11.2024 Frank Dehne, Oberbürgermeister
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Bekanntmachungen  der Gemeinde Seelitz

Bekanntmachungen der Gemeinde Zettlitz

Satzung der Gemeinde Seelitz über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab 01.01.2025 – Hebesatzsatzung –
Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabgabengesetz
(SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat in der Sitzung am 28.11.2024 (mit Beschluss Nr.
6/2024) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Seelitz erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz
eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine
Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge

2. Für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Seelitz, den 29.11.2024 Thomas Oertel, Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung zur Satzung der Gemeinde Seelitz über
die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab
01.01.2025 (Hebesatzsatzung) nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Frist eines Jahres seit dieser Bekanntmachung jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Seelitz, den 29.11.2024 Thomas Oertel, Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Zettlitz über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab 01.01.2025 – Hebesatzsatzung –
Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabgabengesetz
(SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat in der Sitzung am 12.12.2024 (mit Beschluss Nr.
13/2024) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Zettlitz erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz
eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine
Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 425 v. H.
der Steuermessbeträge

2. Für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Zettlitz, den 13.12.2024 Thomas Arnold, Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung zur Satzung der Gemeinde Zettlitz über
die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab
01.01.2025 (Hebesatzsatzung) nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Frist eines Jahres seit dieser Bekanntmachung jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Zettlitz, den 13.12.2024 Thomas Arnold, Bürgermeister

Stellenausschreibung Bauhof Zettlitz
In der Gemeinde Zettlitz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer Mitarbeiters/in (m/w/d) im gemeindlichen Bauhof neu
zu besetzen. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle von durchschnittlich 38 Stunden/Woche mit einem Einstiegsgehalt von 2.500 € brutto und
30 Urlaubstagen/Jahr. Ihre aussagefähige und lückenlose Bewerbung, insbesondere tabellarischer Lebenslauf sowie Kopien von Schul-,
Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen richten Sie bitte bis 15.01.2025 an die Gemeinde Zettlitz, An der Kirche 6, 09306 Zettlitz oder als E-Mail
an gv-zettlitz@gmx.de – Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Bürgermeister Thomas Arnold (0163 4987553) zur Verfügung. 
Die vollständige Stellenausschreibung mit Aufgabenbereich und Voraussetzungen finden Sie unter www.gemeinde-zettlitz.de

Zur Stellenausschrei-
bung auf der Home-
page von Zettlitz:
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